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GR 19.03.2024 
 

I. W i r t s c h a f t s p l a n   2 0 2 4 

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

 

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 

19. März 2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das 

Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt: 

 

1. Erfolgsplan    
 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge  1.640.038 € 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen  -1.640.038 € 

1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis  

      (Saldo aus 1.1 und 1.2) 

 

                0 € 

 

2. Liquiditätsplan 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit  1.352.391 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  -1.037.058 € 

2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 

      Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) 

 

315.333 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  34.500 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -673.000 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  

      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

 

-638.500 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

     (Saldo aus 2.3 und 2.6)  

 

-323.167 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    1.599.532 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit      -568.640 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

 

1.024.892 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

        Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

 

701.725 € 

 

3. Kreditaufnahmen 

     Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

     (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf               700.520 € 
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4. Verpflichtungsermächtigungen 

     Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 

     Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für  

     Investitionen und Investitionsförderungen belasten  

     (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf               0 € 

 

5. Kassenkreditermächtigungen 

     Der Höchstbetrag der Kassenkredite  

     wird festgesetzt auf                    1.000.000 € 

 

Ausgefertigt: 

Ehningen, den  

 

 

Lukas Rosengrün 
Bürgermeister 
 
 


